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ZUR HERLEITUNG VON ANGEMESSENHEITSGRENZEN – GUT 
GEMEINT, DOCH SCHLECHT GEMACHT? 

1 Ein typischer Fall 

Es ist ein Fall, wie er täglich überall in Deutschland vorkommen kann: Eine alleinstehen-
de Hartz-IV-Empfängerin klagt gegen das Jobcenter wegen der Kürzung ihrer Wohnkos-
ten. Ihre monatliche Miete für eine 60 qm-Wohnung in einer niedersächsischen Klein-
stadt beträgt 358 Euro bruttokalt; das Jobcenter erkennt jedoch nur 332 Euro als ange-
messen an, also 26 Euro weniger. Der Klägerin bleibt nur, in eine entsprechend günstige-
re Wohnung umzuziehen – oder den Fehlbetrag aus ihrem Regelsatz zu zahlen. Sie klagt. 
Das Verfahren dauert mehrere Jahre. Dann endlich trifft das Sozialgericht eine Entschei-
dung: Ja, das Jobcenter erkenne tatsächlich einen zu geringen Betrag an. Die Brutto-
kaltmiete der Mieterin (358 Euro) sei zwar zu hoch; angemessen seien allerdings nicht 
die vom Jobcenter angesetzten 332 Euro, sondern vielmehr 338,80 Euro, also monatlich 
6,80 Euro mehr. Die Entscheidung, auf die man Jahre gewartet hat, bedeutet, dass die 
Mieterin also nicht 26 Euro, sondern „nur“ noch 19,20 Euro aus ihrem Regelsatz zahlen 
muss.  

Weiterhin muss sie ihre Wohnkosten durch Untervermietung senken oder umziehen. 
Aber nach der Entscheidung des Gerichts darf sie nun in eine Wohnung ziehen, die mo-
natlich nicht mehr nur 332 Euro, sondern 338,80 Euro bruttokalt kosten darf! Das zu 
klären, war doch mal wichtig. Nach mehreren Jahren Verfahrensdauer für die erste In-
stanz und etlichen gut gemeinten Arbeitsstunden von Richtern, Gutachtern, Jobcenter-
mitarbeitern und Rechtsanwälten hat sich ihre Wohnsituation dennoch nicht merklich 
verbessert. Wie konnte das passieren? Hätte eine präzisere Gesetzesformulierung ein 
besseres Ergebnis für die Betroffene und eine schnellere Gerichtsentscheidung bringen 
können? Die Geschichte dahinter? Noch viel länger! 

2 Historie 

2.1 2005 – Gesetzgeber: § 22 SGB II mit neuem Rechtsbegriff „angemessen“ 

Der Staat übernimmt gemäß § 22 Abs. 1 Sozialgesetzbuch II (SGB II) für Arbeitslose die 
Wohnkosten, allerdings nur soweit diese „angemessen“ sind.1 Den unbestimmten 
Rechtsbegriff „angemessen“ müssen die Leistungsträger (Kommunen, Jobcenter) selbst 
konkretisieren. Üblicherweise bestimmen sie als Angemessenheitsgrenze eine Mie-
tobergrenze, bis zu der sie die Wohnkosten auf jeden Fall übernehmen.  

                                                           

1  „Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese 
angemessen sind.“; 2011 geändert in: „Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Auf-
wendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind.“ (§ 22 SGB II, Absatz 1). 
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2.2 2006 – BSG: Präzisierung des Begriffs „Angemessenheit“ 

Klagen gegen die von Kommunen festgelegten Mietobergrenzen bleiben nicht aus. Sie 
erreichen über mehrere Instanzen schließlich das Bundessozialgericht (BSG). Die fehlen-
de Präzisierung des Begriffs „Angemessenheit“ versucht das BSG im Jahr 2006 zu heilen, 
indem es die dazu anmietbare Wohnung näher beschreibt („kein gehobener Stan-
dard“).2  

Das ist ein guter Ansatz, denn er zielt nicht auf bestimmte Mietbegriffe und Methoden, 
sondern allein auf das gewünschte Ergebnis: Wenn sich zu den Aufwendungen nur 
Wohnungen anmieten lassen, die keinen gehobenen Wohnstandard haben, dann sind 
die Aufwendungen angemessen. Dies bedeutet: Die Angemessenheitsgrenze ist genau 
die Mietobergrenze, die angemessene Wohnungen von unangemessenen trennt. Das ist 
sinnvoll.  

Der Begriff der Angemessenheit formuliert also eine Obergrenze, um das obere und 
mittlere Wohnungsmarktsegment (Wohnungen, die mehr als „einfachen und grund-
legenden Bedürfnissen“ genügen) von der Kostenübernahme auszuschließen. Die später 
ergänzte BSG-Forderung nach „Verfügbarkeit“ solcher Wohnungen bildet die Untergren-
ze für Angemessenheitsgrenzen.3 Denn niedriger als die billigste anmietbare Wohnung 
darf die Grenze verständlicherweise auch nicht liegen. 

2.3 2009 – BSG: Forderung nach einem „Schlüssigen Konzept“  

Das BSG verlangt bei der Herleitung einer Angemessenheitsgrenze als methodische An-
forderung lediglich, dass sie nach einem „schlüssigen Konzept“ erfolgen soll: Schlüssig 
sei das Konzept, wenn es bestimmte Mindestanforderungen erfülle, so etwa die Anga-
ben des Beobachtungszeitraums und die Einhaltung anerkannter mathematisch-
statistischer Grundsätze.4 Die Anforderungen des BSG an ein schlüssiges Konzept ent-
sprechen damit den Grundsätzen, die in der empirischen Sozialforschung ohnehin 
selbstverständlich sind. Das ist sinnvoll.  

Im gleichen Urteil formuliert das BSG aber auch eine inhaltliche Anforderung: Das Kon-
zept soll die „aktuellen Verhältnisse des örtlichen Mietwohnungsmarktes wiedergeben“.5 
Die wichtigen Worte sind „aktuell“ und „örtlich“: Der Mietwohnungsmarkt soll genau zu 
der Zeit und an dem Ort abgebildet werden, wie ihn auch wohnungssuchende Bedarfs-
gemeinschaften vorfinden. Das ist zielführend. 

                                                           

2  „Angemessen sind die Aufwendungen für eine Wohnung nur dann, wenn diese nach Ausstattung, Lage und Bausub-
stanz einfachen und grundlegenden Bedürfnissen genügt und keinen gehobenen Wohnstandard aufweist.“ (BSG-
Urteil vom 7.11.2006, B 7b AS 18/06 R, Rd.Nr 20, Hervorheb. empirica). 

3  „Allerdings ist – wie bereits ausgeführt – auch bei der Prüfung nach § 22 Abs. 1 SGB II letztlich entscheidend, ob im 
konkreten Vergleichsraum eine "angemessene" Wohnung anzumieten wäre für den Fall, dass die Bestandswohnung 
unangemessen teuer ist.“ (BSG-Urteil vom 19.10.2010 – B 14 AS 50/10 R, Rd.Nr 27, Hervorheb. empirica). 

4  „Schlüssig ist das Konzept, wenn es mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllt: … nachvollziehbaren Definiti-
on des Gegenstandes der Beobachtung…, Angaben über den Beobachtungszeitraum, … Repräsentativität des Um-
fangs der eingezogenen Daten, Validität der Datenerhebung, Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer 
Grundsätze… Angaben über die gezogenen Schlüsse…“ (BSG-Urteil vom 22.09.2009, B 4 AS 18/09 R, Rd.Nr 19). 

5  „Das schlüssige Konzept soll die hinreichende Gewähr dafür bieten, dass die aktuellen Verhältnisse des örtlichen 
Mietwohnungsmarktes wiedergegeben werden.“ (ebd., Rd.Nr. 18, Hervorheb. empirica). 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%207b%20AS%2018/06%20R
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Das BSG betont dabei ausdrücklich die mögliche Methodenvielfalt.6 Auch das ist sehr zu 
begrüßen. Denn die Rahmenbedingungen und auch die Datenverfügbarkeit sind in den 
Regionen und Städten Deutschlands sehr unterschiedlich: Es gibt städtische und ländli-
che Regionen, Regionen mit schnell, langsam und gar nicht steigenden Mieten, Regionen 
mit hohem und niedrigem Wohnungsstandard, mit räumlich homogenen und heteroge-
nen Mieten sowie Regionen mit und ohne Wohnungsunternehmen und Regionen mit 
und ohne Mietspiegel. Hier deutschlandweit die gleiche Datengrundlage vorschreiben zu 
wollen, wäre nicht zielführend. Insofern ist es gut, dass die Verwaltungen nicht auf be-
stimmte Datenquellen festgelegt sind, sondern sich nach den „örtlichen Gegebenheiten“ 
richten können.  

2.4 2011 – Gesetzgeber: § 22a-c SGB II als Satzungsermächtigung mit eigenen 

Vorgaben  

Dennoch nimmt die Zahl der Klagen weiter zu. 2011 versucht der Gesetzgeber Rechts-
sicherheit zu schaffen, indem er die Möglichkeit einräumt, die Mietobergrenzen über 
kommunale Satzungen festzulegen.7 So beschlossene Mietobergrenzen sind dann durch 
die Kommunalparlamente demokratisch legitimiert. Geregelt werden diese Ergänzungen 
im Sozialgesetzbuch II in den §§ 22 a-c.  

Der Versuch, Klarheit bezüglich Datenerhebung, -auswertung und -überprüfung zu 
schaffen, ist allerdings inhaltlich und semantisch missglückt. § 22c Absatz 1, Satz 1, ent-
hält im Kontext zu möglichen Datenquellen dreimal das Wort „und“ und zweimal das 
Wort „oder“ sowie das Wort „insbesondere“ und zudem die Möglichkeit „einzeln oder 
kombiniert“.8 Die Vorgaben sind semantisch unlogisch, unvollständig und inhaltlich nicht 
durchdacht (vgl. Exkurs 5 im Anhang). Zudem sorgt der Gesetzgeber mit den §§ 22a-c 
SGB II auch inhaltlich selbst für ein Dilemma:  

 In § 22a Absatz 3, Satz 1, definiert er zunächst das Ziel von Mietobergrenzen: 
„Die Bestimmung der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
soll die Verhältnisse des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt 
abbilden.“ In Satz 3 weist er noch darauf hin, dass dabei die „Verfügbarkeit von 
Wohnraum des einfachen Standards“ berücksichtigt werden soll. Soweit so gut.  

 Dann verlangt er aber gleichzeitig in § 22c Absatz 1, Satz 3, dass in die Auswer-
tung „sowohl Neuvertrags- als auch Bestandsmieten einfließen“ sollen.  

  

                                                           

6  „Die Verwaltung ist daher bis auf weiteres nicht auf eine bestimmte Vorgehensweise festgelegt. Sie selbst kann auf 
Grund ihrer Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten am besten einschätzen, welche Vorgehensweise sich für eine Erhe-
bung der grundsicherungsrechtlich erheblichen Daten am besten eignen könnte.“ (ebd., Rd.Nr. 20, Hervorheb. empi-
rica). 

7  „Die Länder können die Kreise und kreisfreien Städte durch Gesetz ermächtigen oder verpflichten, durch Satzung zu 
bestimmen, in welcher Höhe Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in ihrem Gebiet angemessen sind […].“ 
(§ 22a SGB II). 

8  „Zur Bestimmung der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sollen die Kreise und kreisfreien 
Städte insbesondere 1. Mietspiegel, qualifizierte Mietspiegel und Mietdatenbanken und 2. geeignete eigene statisti-
sche Datenerhebungen und -auswertungen oder Erhebungen Dritter einzeln oder kombiniert berücksichtigen. Hilfs-
weise können auch die monatlichen Höchstbeträge nach § 12 Absatz 1 des Wohngeldgesetzes berücksichtigt werden. 
In die Auswertung sollen sowohl Neuvertrags- als auch Bestandsmieten einfließen […].“ (§ 22c SGB II, Hervorheb. 
empirica). 
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Damit verwässert er die Aussagekraft der Datengrundlage hinsichtlich der anmietbaren 
Wohnqualitäten (vgl. Exkurs 6). Zudem verlangt er von einigen Leistungsträgern sogar 
Unmögliches, wenn nämlich 1.) Bestandsmieten einfließen sollen und 2.) zu diesen 
gleichzeitig aktuell Wohnungen verfügbar sein müssen. Bei steigenden Mieten liegen 
Bestandsmieten niedriger als die aktuellen Mieten verfügbarer Wohnungen. Daher sind 
diese Vorgaben auf angespannten Wohnungsmärkten nicht immer beide zu erfüllen.  

2.5 2015 – LSG Niedersachsen-Bremen: Verzicht auf Bestandsmieten ist ok 

Der 15. Senat des Landessozialgerichts (LSG) Niedersachsen-Bremen erkennt das Prob-
lem und stellt pragmatisch fest, dass der Verzicht auf Bestandsmieten für Kläger häufig 
günstiger und daher statthaft sei. Er bestätigt, dass der alleinige Rückgriff auf öffentlich 
annoncierte Wohnungen von der Methodenfreiheit gedeckt sei.9 Denn das Ziel der Sozi-
algesetzgebung, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, wird damit erreicht.10  

Dies ist sinnvoll. Damit können die Mietobergrenzen an dem ausgerichtet werden, was 
Wohnungssuchende tatsächlich vorfinden: Mögliche Wohnungsangebote mit unter-
schiedlich hohen Mieten (Angebotsmieten). Die Kenntnis der Mieten vermieteter Woh-
nungen (Bestandsmieten), in die man per Definition eben nicht einziehen kann, weil sie 
ja bereits vermietet sind, hilft Wohnungssuchenden nicht. Zur Definition von Angemes-
senheit reicht eine Auflistung von Datenquellen ohnehin nicht (vgl. Exkurs 7). 

2.6 Okt. 2017 – BVerfG: § 22 und § 22c beschreiben das Gleiche  

Dann äußert sich jedoch auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zum Thema bzw. 
es beschließt, dass es sich nicht äußern werde: In einem Vorlagebeschluss hatte das So-
zialgericht Mainz den § 22 SGB II für verfassungswidrig erklärt, weil darin die Angemes-
senheit nicht ausreichend definiert werde.11 Das Bundesverfassungsgericht antwortet 
aber nur mit einem Nichtannahmebeschluss. Es gibt also (leider) keine Entscheidung in 
der Sache.  

                                                           

9  „Die Erhebung unterliegt allerdings nicht bereits deswegen rechtlichen Bedenken, da sie ausschließlich auf den aus 
öffentlich zugänglichen Annoncen ermittelten Mieten für von den Vermietern in der Stadt K angebotene Wohnungen 
basiert und insbesondere die sog. Bestandsmieten weder selbst ermittelt hat noch diesbezüglich auf andere Quellen 
[…] zurückgegriffen hat. Eine solche Verfahrensweise ist von der […] Methodenfreiheit […] gedeckt und erscheint auch 
dem Senat durchaus zielführend. Sie trägt am ehesten dem Umstand Rechnung, dass sich auch die vom Leistungsträ-
ger mit einer Kostensenkungsaufforderung konfrontierten Leistungsbezieher im Rahmen einer Wohnungssuche stets 
an den aktuellen Marktpreisen zu orientieren haben.“ (LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 16.12.2015, L 15 AS 
159/14, Hervorheb. empirica). 

10  Vgl. § 1 Abs. 1 SGB I: „Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer 
Sicherheit Sozialleistungen [...] gestalten. Es soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche 
Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit […] zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts [...] zu 
ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens [...]auszugleichen.“ (Hervorheb. empirica). 

11  „Der Befund der Verfassungswidrigkeit basiert auf der Überzeugung der Kammer, dass es dem Gesetzgeber verwehrt 
ist, die Höhe des Anspruchs auf Leistungen zur Existenzsicherung im Bereich der Unterkunftsbedarfe ausschließlich 
unter Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Angemessenheit“ zu begrenzen […]“ (Sozialgericht Mainz, 
Beschluss vom 12.12.2014 – S 3 AS 130/14, Hervorheb. von empirica). 
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Das Bundesverfassungsgericht lehnt die Vorlagen des Sozialgerichts Mainz vor dem Hin-
tergrund ab, dass eine ausreichende Begründung fehle. Schließlich ergänzten die §§ 22a-
c SGB II doch den § 22 Abs. 1 Satz  1 SGB II.12 

Das ist nachvollziehbar, potenziert aber das Problem. Denn damit müssen nun die wenig 
durchdachten Vorschriften für Satzungen in § 22c SGB II auch bei der Auslegung des § 22 
SGB II beachten werden, der doch bisher lediglich zum Ziel hatte, die „aktuellen Verhält-
nisse des örtlichen Mietwohnungsmarktes“ abzubilden. Nun aber werden die vielen 
möglichen Datenquellen (Methodenvielfalt) mit den dennoch zwingend erforderlichen 
Bestandsmieten, die für Satzungen gelten, verknüpft. Das Dilemma, das der Gesetzgeber 
in den §§ 22a-c SGB II geschaffen hat, weitet sich damit nun auch auf die Anwendungen 
ohne Satzungen aus (vgl. Exkurs 6). 

2.7 Dez. 2017 – BSG: Ja, aber nicht alle Bestandsmieten sind gleich gut 

Das Bundessozialgericht nimmt die Argumente des Bundesverfassungsgerichts auf und 
ergänzt sein schlüssiges Konzept um die Vorgaben in den §§ 22a-c.13 Es schwächt die 
Vorgaben allerdings ab und erwähnt nur die „Möglichkeit“, auch Bestandsmieten aus-
zuwerten, und dann auch nur neuere „mit der zeitlichen Rückwirkung von Mietspiegel-
daten“ (vier Jahre). Wichtig seien aber „auch Neuvertragsmieten“.14  

Diese Konkretisierung ist ein Versuch, das vom Gesetzgeber verursachte Dilemma zu 
heilen. Das ist an sich gut. Damit füllt die Gerichtsbarkeit (Judikative) aber nun eine Lü-
cke, die eigentlich der Gesetzgeber (Legislative) füllen müsste. Die Gerichtsbarkeit soll 
doch lediglich die Auslegung und Anwendung der Gesetze (Exekutive) auf Rechtmäßig-
keit prüfen. Nun aber muss sie in der Folge wohl auch die Auslegung ihrer eigenen Vor-
schriften überprüfen. Das ist mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung nicht vereinbar.  

Inhaltlich ist es aber durchaus erfreulich, wenn statt einer lapidaren, unbegründeten 
Forderung nach (irgendwelchen) Bestandsmieten nun zumindest der Hinweis erfolgt, 
dass allenfalls jüngere Bestandsmieten geeignet sind, den Markt für Wohnungssuchende 
auf angemessene Wohnungen zu begrenzen. 

2.8 Mai 2018 – LSG Niedersachsen-Bremen: Kläger kann sich durch Klage ver-

schlechtern  

Allerdings liest nun der Achte Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen 
den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und die damit verbundene BSG-

                                                           

12  „Der Gesetzgeber hat also mit §§ 22a bis c SGB II die Auslegung des § 22 Abs. 1 Satz  1 SGB II durch das Bundessozi-
algericht gesetzlich nachvollzogen, wonach die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft nach Maßgabe der Pro-
dukttheorie auf Grundlage eines schlüssigen Konzepts zu bestimmen ist.“ (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ers-
ten Senats vom 06. Oktober 2017, – 1 BvL 2/15). 

13  „Insofern sind nunmehr – wie das BVerfG in seinem Beschluss vom 6.10.2017 (1 BvL 2/15, 1 BvL 5/15) ausgeführt hat 
– die […] Regelungen der §§ 22a bis 22c SGB II zu beachten. (§ 22c Abs 1 Satz 3 SGB II).“ (BSG-Urteil vom 12.12.2017, 
B 4 AS 33/16 R, Rd.Nr 17, Hervorheb. empirica). 

14  „Mit der Regelung des § 22c Abs. 1 Satz 1 SGB II […] wird ausdrücklich auf die Möglichkeit Bezug genommen, Be-
standsmieten mit der zeitlichen Rückwirkung von Mietspiegeldaten bei der Erstellung schlüssiger Konzepte heranzu-
ziehen. Allerdings sollen in die Auswertung neben den Bestandsmieten auch Neuvertragsmieten einfließen (§ 22c 
Abs 1 Satz 3 SGB II).“ (BSG-Urteil vom 12.12.2017, B 4 AS 33/16 R, Rd.Nr 17, Hervorheb. empirica). 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20BvL%202/15
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20BvL%205/15
http://dejure.org/gesetze/SGB_II/22a.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_II/22c.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_II/22c.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_II/22c.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_II/22c.html
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Rechtsprechung anders: Er erwähnt nur den ersten Teil des BSG-Urteils, nach dem auch 
die $$ 22a bis 22c zu beachten seien.15  

Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass Angebotsmietenkonzepte also auch dann nicht 
zulässig seien, wenn sie aus Sicht des Klägers günstiger sind!16 An diese Einschätzung 
fühlen sind notgedrungen auch die ersten Instanzen gebunden.  

2.9 Sep. 2018 – Sozialgericht: Ohne Bestandsmieten besser „Wohngeldtabel-
le plus 10 %“ 

Damit führt sich die Sozialgerichtsbarkeit nun selbst ad absurdum: Ein Leistungsbezieher 
klagt doch nur gegen eine Mietobergrenze, wenn sie ihm zu niedrig erscheint.17 Im ein-
gangs beschriebenen Fall prüft das zuständige Sozialgericht das Konzept und stellt unter 
Berufung auf das oben zitierte LSG-Urteil korrekterweise fest, dass keine Bestandsmie-
ten berücksichtigt wurden. Es bestätigt die Klägerin daraufhin zumindest in dem Punkt, 
dass das Konzept nicht schlüssig sei.  

Eine Nachbesserung müsste ja nun eigentlich darin bestehen, die aus Sicht des Gerichts 
fehlenden (und tendenziell niedrigeren) Bestandsmieten nachträglich zu erheben. Im 
Ergebnis würde die Mietobergrenze dann tendenziell noch niedriger ausfallen – nun 
allerdings nach einem Konzept, das das Gericht für schlüssig hält und das daher seine 
Gültigkeit haben müsste. In den nächsten Bescheiden müsste der Klägerin die Miete nun 
also noch stärker gekürzt werden, als wenn sie erst gar nicht geklagt hätte! 

Diese Absurdität wird auch dadurch nicht geheilt, dass im vorliegenden Fall entgegen 
der Rechtsprechung18  erst gar keine Nachbesserung verlangt wird, sondern stattdessen 
unmittelbar auf die „Werte der Wohngeldtabelle +10 %“ verwiesen wird. Diese Maßga-
be, also der Verweis auf die Wohngeldtabelle (warum gerade auf die?) sowie auf einen 
Zuschlag von +10 % (warum gerade 10 %?) wird weder begründet noch hinterfragt. Im 
vorliegenden Fall liegt der entsprechende Wert gerade einmal 6,80 Euro monatlich hö-
her als die ursprüngliche Mietobergrenze, die ohne Bestandsmieten ermittelt wurde!  

Dies ist ein schönes Beispiel dafür, wie die reine „formale Prüfung“ aller Schritte zu 
einer inhaltlichen Absurdität führen, die ihresgleichen sucht.  

  

                                                           

15  „Insoweit sind nach der jüngsten Rechtsprechung des BSG bei der Prüfung eines Konzeptes […] die [...] eingefügten 
Regelungen der §§ 22a bis 22c SGB II zu beachten (BSG, Urteil vom 12. Dezember 2017 – B 4 AS 33/16 R – juris Rn. 
17).“ (LSG Niedersachsen -Bremen, Urteil vom 24.05.2018, L 8 SO 193/13, Rd.Nr 47, Hervorheb. empirica). 

16  „Sog. Angebotsmietenkonzepte sind auch dann nicht zulässig, wenn die auf dieser Grundlage ermittelten Angemes-
senheitswerte für die betroffenen Leistungsbezieher im Regelfall günstiger sein sollten, weil die Bestandsmieten im 
Durchschnitt niedriger als die Angebots- und Neuvertragsmieten ausfallen […]. […] Die Datenerhebung bewegt sich 
nicht innerhalb des aufgezeigten methodischen Rahmens. […] Es steht dem zuständigen Träger gerade nicht offen […] 
auf aufwändige Ermittlungen der Bestandsmieten zu verzichten […].“ (LSG Niedersachsen-Bremen-Urteil vom 
24.05.2018, L 8 SO 193/13, Rd.Nr 52, Hervorheb. empirica). 

17  Eine zu hohe Mietobergrenze hätte für ihn keine Auswirkung. 

18  „Erweist sich das Konzept […] als unschlüssig, so kann dies im Endergebnis bedeuten, dass das Tatsachengericht auch 
den tatsächlichen Quadratmeterpreis […]  als angemessen zugrunde legen darf […]. Allerdings sind die Kosten der 
Unterkunft in einem solchen Fall nicht völlig unbegrenzt zu übernehmen, sondern nur bis zur Höhe der durch einen 
Zuschlag maßvoll erhöhten Tabellenwerte nach § 8 Wohngeldgesetz (WoGG aF). Diese Konsequenz aus der Nichter-
bringbarkeit eines schlüssigen Konzepts kann das Gericht allerdings erst ziehen, wenn es zuvor (erfolglos) den Ver-
such unternommen hat […] nachzubessern […].“ (BSG-Urteil vom 20.8.2009, B 14 AS 65/08 R, Rd.Nr 21, Hervorheb. 
empirica). 
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3 Fazit: Nicht das Ziel aus den Augen verlieren  

Der eingangs beschriebene Fall zog sich bis zum erstinstanzlichen Urteil über Jahre. Die 
Klägerin wohnt auch nach der Entscheidung weiterhin unangemessen und wird weiter-
hin zum Umzug aufgefordert. Einziger Unterschied: Sie zahlt nun 6,80 Euro weniger aus 
ihrem monatlichen Regelbedarf – aber dennoch immerhin noch fast 20 Euro pro Monat. 
Sie muss auch weiterhin umziehen, aber ja, sie darf jetzt eine Wohnung anmieten, die 
inklusive der kalten Nebenkosten 6,80 Euro mehr pro Monat kosten darf!  

Paradoxon: Dass dabei gleichzeitig auf die Bruttokaltmiete statt der Nettokaltmiete 
abgestellt wird, hat die Sozialgerichtsbarkeit offenbar nicht gestört (vgl. Exkurs 8). Es 
lässt sich nur hoffen, dass nach dem Umzug am neuen Wohnort nicht die Müllgebühren 
erhöht werden. Denn dann wäre die Bruttokaltmiete doch wieder unangemessen! Dann 
müsste die Bedarfsgemeinschaft erneut umziehen…! Oder erneut klagen…! Und wer 
weiß, was dann dabei herauskommt?!  

Wer sich mit der Beurteilung von Angemessenheitsgrenzen befasst, tut offenbar gut 
daran, den Blick ab und zu von den Akten hoch in die praktische Welt zu werfen: Da 
leben Bedürftige, deren Wohnkosten übernommen werden müssen. Der Sozialstaat 
muss ihnen genug zahlen, damit sie eine für sie angemessene Wohnung mieten können 
(ausreichend groß, aber ohne gehobenen Standard). Ob eine Mietobergrenze die aktuel-
len Verhältnisse des örtlichen Mietwohnungsmarktes wiedergibt, lässt sich nicht durch 
das Studium von Gerichtsurteilen klären, sondern eben nur durch das Studium genau 
dieser aktuellen Verhältnisse des örtlichen Mietwohnungsmarktes. Das geht heutzutage 
bequem vom Schreibtisch aus: Ein Blick ins Internet reicht, um zu sehen, was anmietba-
re Wohnungen einer bestimmten Größe vor Ort derzeit kosten. Falls zur strittigen Miet-
obergrenze angemessene Wohnungen anmietbar sind, ist die Grenze doch gut gewählt. 
Falls nicht, ist sie tatsächlich zu niedrig. Das ist sehr einfach.  

Sozialrichter könnten ihre Arbeitszeit auch nutzen, um sich selbst ein Bild zu machen: Sie 
könnten eine Wohnung besichtigen, die zur geltenden Mietobergrenze anmietbar ist, 
und in aller richterlicher Unabhängigkeit nach eigenem Augenschein entscheiden, ob sie 
diese Wohnung für angemessen halten (also für weder zu gut, noch zu schlecht). Mit 
einer solch lebensnahen Überprüfung von Angemessenheit ließe sich das Problem der 
korrekten Angemessenheitsgrenzen vielleicht genauso intuitiv und einfach lösen, wie 
der Gesetzgeber das Wort „angemessen“ bisher verwendet hat. Erst nach einer Präzisie-
rung, was die Angemessenheitsgrenze erreichen soll, z.B. eine Mindestwohnungsgröße, 
könnten Sozialgerichte konkreter prüfen (vgl. Exkurs 9: Lösungsansatz für den Gesetzge-
ber).  

Übrigens ändern sich Mieten. Auch sinnvoll hergeleitete Mietobergrenzen können 
irgendwann zu niedrig sein. Etliche Leistungsträger verzögern eine Aktualisierung derzeit 
nur, weil sie noch immer auf eine Entscheidung des Sozialgerichts zu ihrem Konzept 
warten. Rechtsunsicherheit blockiert die Lösung des Problems. Sobald ihr Konzept sozi-
algerichtlich bestätigt ist, könnten sie die Mietobergrenzen an die aktuellen Verhältnisse 
des örtlichen Mietwohnungsmarktes anpassen. Und das würde den Betroffenen dann 
tatsächlich helfen! 

4 Kontakt 

Dipl.-Volkswirtin Petra Heising   Dipl.-Volkswirt Lukas Weiden  
Tel. 0228/914 89-70     Tel. 030/884 795-26  
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ANHANG – HINTERGRÜNDE  

5 Exkurs 1: Semantik des § 22c Absatz 1 SGB II 

Die Ergänzung durch § 22c SGB II sollte Rechtssicherheit schaffen. Die Formulierung des 
§ 22c SGB II lässt jedoch weiterhin viele Fragen offen.19 Ja, es stellen sich nun sogar noch 
mehr neue Fragen als zuvor:  

 § 22c Absatz 1 Satz 1 enthält im Kontext zu möglichen Datenquellen 3x das Wort 
„und“ und 2x das Wort „oder“ sowie das Wort „insbesondere“ und zudem die 
Möglichkeit „einzeln oder kombiniert“. Der nächste Satz beschreibt eine Alter-
native („Hilfsweise können…“). Es stellt sich u.a. die Frage, wie man gleichzeitig 
Mietspiegel und qualifizierte Mietspiegel auswerten kann. Es wird auch nicht 
beschrieben, wann genau die Daten einzeln und wann kombiniert zu berücksich-
tigen sind, und wie sie genau zu kombinieren sind. 

 Es gibt offenbar viele Wahlmöglichkeiten für die Leistungsträger. Diese werden 
in Satz 3 aber wieder eingeschränkt: In die Auswertung „sollen“ (nicht müssen – 
was sind die Ausnahmen?) „sowohl Neuvertrags- als auch Bestandsmieten“ ein-
fließen. Eine Begründung dafür und die Beschreibung, wie sie denn einfließen 
sollen, fehlen. Dabei sind Neuvertragsmieten immer auch Bestandsmieten, nur 
neuere. Es wäre zumindest zu präzisieren, wie lange Neuvertragsmieten als 
Neuvertragsmieten gelten, ohne gleichzeitig Bestandsmieten zu sein. 

 Offen bleibt auch die Gewichtung beider Mietarten: Beim Verhältnis 1:1 würden 
viel mehr alte als neue Bestandsmieten einfließen, einfach schon deshalb, weil 
es am Wohnungsmarkt mehr Altverträge als Neuverträge gibt. Die aktuellen 
Verhältnisse am Mietwohnungsmarkt werden aber viel besser durch die (weni-
gen) Neuverträge abgebildet. 

Fazit: Der Gesetzgeber macht in § 22c Vorgaben, die nicht zielführend sind: Es fehlt wei-
terhin eine Handlungsanweisung. Die für Satzungen möglichen Datenquellen sind inhalt-
lich weder einzeln noch in ihren Kombinationsmöglichkeiten durchdacht und bleiben 
mangels Auswertungshinweisen weiterhin unbestimmt im Hinblick auf die Definition 
von Angemessenheit.  

  

                                                           

19  Vgl. Fußnote 8. 
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6 Exkurs 2: Zum Dilemma zwischen Bestandsmieten und Aktualität  

Der Gesetzgeber hat mit den §§ 22a-c selbst ein Dilemma geschaffen, nämlich durch den 
Widerspruch zwischen der Zielsetzung der Angemessenheitsgrenze und der Auflistung 
zwingender (!) Datenquellen: Wenn nämlich (auch alte) Bestandsmieten Grundlage für 
die heute gültigen Mietobergrenzen sein können, werden die „aktuellen Verhältnisse 
des örtlichen Mietwohnungsmarktes“20 gerade nicht wiedergegeben. Insbesondere kann 
die aktuelle Verfügbarkeit, d.h. Anmietbarkeit, solcher Wohnungen nicht gewährleistet 
werden.  

Denn wenn die Marktmieten nach Abschluss des Mietvertrags, der die Bestandsmiete 
enthält, inzwischen gestiegen sind, kostet eine Wohnung vergleichbarer Qualität heute 
mehr. Wenn sich die Mietobergrenze dennoch an der alten Bestandsmiete ausrichten 
muss, kann zwar eine konkrete vermietete Wohnung weiterhin angemessen sein, eine 
verfügbare Wohnung mit gleicher Qualität gibt es zu dieser Miete aber vielleicht nicht 
mehr. Möglicherweise ist am aktuellen Markt selbst die billigste anmietbare Wohnung 
inzwischen zu teuer ist. Was dann?  

Zu den „aktuellen Verhältnissen“ zählen die Mieten, die derzeit am Markt für bestimmte 
Wohnungsgrößen und -qualitäten geboten und verlangt werden. Je älter die einbezoge-
nen Daten, umso weniger können sie die aktuellen Verhältnisse wiedergeben. Die Einbe-
ziehung von Bestandsmieten aus Altverträgen kann daher nicht zielführend sein. Allen-
falls Bestandsmieten aus Neuverträgen können etwas über die aktuellen Verhältnisse 
aussagen. In der sozialgerichtlichen Rechtsprechung fehlte lange Zeit ein Hinweis auf die 
Bedeutung des Alters der Bestandsmiete (Datum des Mietvertrags). Auch der Gesetz-
geber spricht hier auf unlogischer Weise von „Neuvertrags- und Bestandsmieten“ (statt 
von „Neuvertrags- und Altvertragsmieten“), obwohl auch Neuvertragsmieten Bestands-
mieten sind, aber eben nur neuere.  

Zu unterscheiden sind davon Angebotsmieten, nämlich die Mieten, zu denen Wohnun-
gen konkret angeboten werden. Aktuell erhobene Angebotsmieten geben die „aktuellen 
Verhältnisse des örtlichen Mietwohnungsmarktes“ besonders gut wieder. Denn sie zei-
gen genau die Auswahl an Mieten und Mietwohnungen, die Wohnungssuchende aktuell 
vor Ort vorfinden. Sie entsprechen meist den aktuellen Neuvertragsmieten, nämlich 
immer dann, wenn zur inserierten Miete auch ein Mieter gefunden wird. Sie weichen 
nur dann davon ab, wenn Mieter letztlich eine geringere Miete mit dem Vermieter aus-
handeln konnten, als dieser ursprünglich im Wohnungsinserat verlangt hat. Dies ge-
schieht typischerweise aber nur in entspannten Märkten, in denen der Vermieter Sorge 
haben muss, andernfalls gar keinen Mieter zu finden. In den meisten Regionen und 
Städten Deutschlands aber werden sich derzeit Angebots- von Neuvertragsmieten prak-
tisch nicht unterscheiden. Beide bilden die „aktuellen Verhältnisse des örtlichen Miet-
wohnungsmarktes“ sehr gut ab.  

Angebots- und neue Neuvertragsmieten unterscheiden sich also nicht in ihrer Höhe, 
aber im Hinblick auf ihre Erhebungsmöglichkeit: Öffentlich inserierte Angebotsmieten 
werden bereits seit Jahren deutschlandweit erhoben und in entsprechenden Angebots-
mietdatenbanken erfasst. Gute Datenbanken stellen eine repräsentative Stichprobe 
öffentlich inserierter Mieten dar.21 Sie können auch noch um nicht öffentlich inserierte 

                                                           

20  Vgl. Fußnote 5. 

21  Die empirica-Preisdatenbank (Basis: empirica-systeme) ist ein Beispiel für eine solche Angebotsmietdatenbank (vgl. 
www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empirica-Preisdatenbank.pdf). 
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Mieten von Wohnungsangebote ergänzt werden. Neuvertragsmieten hingegen müssen 
von Mietern oder Vermietern über eine schriftliche oder mündliche Befragung erhoben 
werden. Da die Antwortbereitschaft jeweils willkürlich ist und auch die räumliche Vertei-
lung der Neuverträge nicht bekannt ist, ist es schwierig, eine repräsentative Stichprobe 
aller Neuverträge zu erhalten.  

Angebotsmieten sind Mieten „von tatsächlich am Markt angebotenen Wohnungen“22 
und daher in Bezug auf Angemessenheitsgrenzen sogar besonders aussagekräftig. Denn 
sie stellen genau dar, zu welchen Mieten Wohnungen derzeit anmietbar sind. Je aktuel-
ler die ausgewerteten Mieten, desto eher kann mit den ermittelten Mietobergrenzen 1.) 
die Verfügbarkeit und 2.) der Ausschluss des „gehobenen Standards“ am aktuellen und 
zukünftigen Wohnungsmarkt gewährleistet werden.23 Ein Vergleich von Marktmieten 
sagt nur etwas über die Qualitätsunterschiede von zum gleichen Zeitpunkt anmietbaren 
Wohnungen aus. Bei einem heutigen Blick in die Zeitung sind teurere Wohnungen relativ 
besser als günstige (sonst wären sie nicht teurer). Die heutigen Mieten lassen sich aber 
nicht mit Jahrzehnte alten Mieten vergleichen. Damals hatten hochwertige Wohnungen 
möglicherweise noch niedrigere Mieten als einfache Wohnungen heute. 

Mietobergrenzen können naturgemäß nur aus nachweisbaren Mieten hergeleitet wer-
den. Sie werden aber erst in (naher) Zukunft gelten, nämlich erst, wenn sie angewendet 
werden. Diese Zeitlücke ist nicht völlig vermeidbar, sie kann aber möglichst klein gehal-
ten werden. Je kleiner sie ist, desto eher spiegeln die Mietobergrenzen die Wohnungs-
marktsituation wider, die Wohnungssuchende vorfinden, wenn die Mietobergrenzen für 
sie gültig sind. Ideal wäre natürlich, man würde bereits die zukünftigen Mieten kennen. 
Da dies aber leider nicht der Fall ist, sind die aktuellsten Mieten eine gute Lösung. Denn 
sie liegen am nächsten an den Mieten, die zukünftig Wohnungssuchende vorfinden 
werden, wenn für sie die Angemessenheitsgrenzen gelten werden.  

Fazit: Um die aktuellen Verhältnisse am lokalen Mietwohnungsmarkt abzubilden, sollte 
man sich bei der Datenerhebung von bereits vermieteten Wohnungen auf die Mieten in 
Neuverträgen beschränken. Denn Altverträge können keinen Beitrag dazu leisten, die 
„aktuellen Verhältnisse des örtlichen Mietwohnungsmarktes“ wiederzugeben. Die aktu-
ellsten Mieten aber sind aktuelle Angebotsmieten. Zu ihnen sind heute noch entspre-
chende Wohnungen anmietbar, also am ehesten auch in Zukunft. Alte Bestandsmieten 
gewährleisten gerade nicht die aktuelle Verfügbarkeit angemessener Wohnungen, son-
dern ganz im Gegenteil: Gerade ihre Berücksichtigung ist häufig der Grund, warum kaum 
angemessenen Wohnungen anmietbar sind! 

  

                                                           

22  „Für die Datenerhebung kommen nicht nur die Daten von tatsächlich am Markt angebotenen Wohnungen in Be-
tracht, sondern auch von bereits vermieteten.“ (BSG-Urteil vom 22.09.2009 – B 4 AS 18/09 R, Rd.Nr. 22, Hervorhe-
bung durch empirica). 

23  Vgl. Fußnote 2. 
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7 Exkurs 3: Vorschriften für Datenquellen versus Bewertung von An-
gemessenheit  

Bei der Auflistung möglicher Datenquellen ist noch ein mathematisch-empirisches Prob-
lem zu beachten, das bisher weder Gesetzgeber noch Sozialgerichte angesprochen ha-
ben: Die Bestimmung einer Datenquelle reicht noch nicht, um eine Angemessenheits-
grenze zu ziehen. Denn unabhängig davon, ob Angebots-, Neuvertrags- oder Bestands-
mieten ausgewertet werden, muss doch zusätzlich festgelegt werden, was eine gute 
Angemessenheitsgrenze leisten soll. Anders ausgedrückt: Selbst wenn alle Daten zum 
Wohnungsmarkt vorlägen, wüsste man noch nicht, wo die Grenze zwischen Angemes-
senheit und Nicht-Angemessenheit verläuft. Daten alleine stellen noch keine Bewertung 
dar. Das BSG konkretisiert immerhin, dass ein gehobener Standard auszuschließen sei 
und der Mindeststandard gewährleistet sein muss. Das ist eine sinnvolle Zielsetzung, da 
sie das Ergebnis beschreibt, nicht die Methode.  

Wer den Fokus allein auf die Datenquelle legt, muss genauer werden: Sollen die Miet-
obergrenzen der mittleren Mieten entsprechen (falls ja, welchem Mittel: arithmetisches 
oder Median? Oder doch eher dem 80. Perzentil oder einem anderen Quantil?). Und da 
offensichtlich mehrere Mietarten berücksichtigt werden sollen, fehlt auch die Angabe, in 
welchem Verhältnis diese einfließen sollen (1:1?). Es gibt aber an einem Tag mehr Be-
standsmieten (also Mieten vermieteter Wohnungen) als Angebotsmieten (also Mieten 
anmietbarer Wohnungen), weil es mehr vermietete Wohnungen als anmietbare Woh-
nungen gibt. Typischerweise erhebt man Bestandsmieten daher zu einem Stichtag, An-
gebotsmieten aber über einen Zeitraum. Wie groß soll der Zeitraum zur Erhebung der 
Angebotsmieten sein, um ihren Einfluss auf das Gesamtergebnis richtig zu gewichten? 
Und wie werden Doppler entfernt, die dadurch entstehen, dass ein und dieselbe Woh-
nung letzte Woche zu einer Angebotsmiete angeboten wurde, die diese Woche einer 
Bestandsmiete in gleicher Höhe entspricht (weil zu ihr ein Mietvertrag abgeschlossen 
wurde)? Auch wenn die Datenquelle klar ist, bleibt die Frage offen, wo die Mietober-
grenze genau verlaufen soll, ob z.B. der Median (50 %-Quantil) ausreicht oder nicht. 

Fazit: Eine Auflistung von Datenquellen definiert noch keine Angemessenheit. Daher 
trägt § 22c nicht zur Konkretisierung bei. Er listet lediglich Datenquellen auf, die mit 
Mieten zu tun haben, und lässt offen, was damit passieren soll.  

8 Exkurs 4: Brutto- versus Nettokaltmiete  

Der Gesetzgeber schenkt der Frage nach den richtigen Datenquellen viel Aufmerksam-
keit, definiert aber weiterhin nicht, woran sich Angemessenheit erkennen lässt. Folglich 
können Sozialgerichte die Zielgenauigkeit eines bestimmten Prüfschemas (z.B. Netto-
kaltmiete versus Bruttokaltmiete) nicht wirklich prüfen.  

Beispiel: Die Angemessenheit wird in letzter Zeit meist an der Bruttokaltmiete festge-
macht. Um die Angemessenheitsdefinition des BSG („kein gehobener Standard“) zu er-
reichen, ist die Bruttokaltmiete aber untauglich. Denn Wohnungen in einer Gemeinde 
mit hoher Grundsteuer oder einem Gebäude mit teurer Gebäudeversicherung haben 
eine relativ hohe Bruttokaltmiete, auch wenn sie selbst nur einen einfachen Standard 
haben.  

Die Bruttokaltmiete spiegelt im Gegensatz zur Nettokaltmiete nicht die Qualitätsunter-
schiede gleichgroßer Wohnungen wider. Daher kann sie den gehobenen Standard auch 
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nicht verlässlich ausschließen.24 Die Bruttokaltmiete hat zudem das praktische Problem, 
dass ihre tatsächliche Höhe erst mit Vorlage der Jahresabrechnung, also zeitverzögert 
nach ein bis zwei Jahren, bekannt wird. Das scheint aber weder Gesetzgeber noch Sozi-
algerichte bisher zu stören.  

Das bedeutet, wenn eine Bedarfsgemeinschaft ihre Bruttokaltmiete senken will, etwa 
durch Umzug in eine günstigere Wohnung, kann die Berechnung der neuen Bruttokalt-
miete nur auf Basis der verlangten Abschlagszahlungen für kalte Nebenkosten erfolgen. 
In einschlägigen Internetportalen kann man aber leider nicht nach einer bestimmten 
Bruttokaltmiete suchen, sondern nur nach einer Nettokaltmiete. Zu der muss man für 
jede einzelne Wohnung die Höhe der verlangten Abschlagszahlungen für kalte Neben-
kosten noch hinzurechnen. Diese sind nicht in allen Internetangeboten angegeben, son-
dern müssen dann bei den Vermietern einzeln erfragt werden. Die Höhe der Abschlags-
zahlungen legt der Vermieter zudem beliebig fest. Er könnte auf Abschlagszahlungen 
auch verzichten und stattdessen den Gesamtbetrag nach Vorliegen der Jahresabrech-
nung einfordern. Wenn ein Vermieter also eine unrealistisch niedrige Abschlagszahlung 
verlangt oder wenn eine Gemeinde die Müllgebühren und/oder die Grundsteuer im 
Laufe des Jahres erhöht hat, ist die neue Wohnung möglicherweise trotz angemessener 
Abschlagszahlungen rückwirkend – nach Vorlage der Jahresabrechnung – doch nicht 
mehr angemessen. Die Bedarfsgemeinschaft müsste also bis zur nächsten turnusmäßi-
gen Erhöhung der Richtwerte erneut zur Kostensenkung und ggf. auch zu einem erneu-
ten Umzug aufgefordert werden. Das ist sozialpolitisch kaum zu vertreten. 

Fazit: Es empfiehlt sich daher, die Angemessenheit grundsätzlich an der Nettokaltmiete 
festzumachen und zusätzlich die Nebenkosten in voller Höhe zu erstatten, sofern sie 
nicht auffallend hoch sind (Nichtprüfungsgrenze). Denn nur die Nettokaltmiete steht 
bereits vor Einzug in eine Wohnung verbindlich fest und ist zudem viel enger mit dem 
Qualitätsstandard der Wohnung korreliert als die Bruttokaltmiete. Daher kann mit ihr 
ein gehobener Wohnstandard viel besser ausgeschlossen werden. Uns ist kein Fall be-
kannt, in dem Bedarfsgemeinschaften allein aufgrund von Nachzahlungsbeträgen für 
Nebenkosten zur Kostensenkung durch Umzug aufgefordert wurden. Unserer Erfahrung 
nach sind einige Leistungsträger bei Nebenkostennachzahlungen notgedrungen großzü-
gig und übernehmen diese weitgehend. Andere lassen die Nachzahlungen aus dem Re-
gelsatz begleichen. Die Betroffenen haben dann aber längst keine Möglichkeit mehr zur 
Nachbesserung. De facto wird also die tatsächliche Höhe der Bruttokaltmiete gar nicht 
auf ihre Angemessenheit hin geprüft. Eine Haarspalterei über wenige Euro erscheint 
daher gerade bei der Verwendung einer Bruttokaltgrenze praxisfern und unangebracht. 

  

                                                           

24  Bei einer Mietobergrenze, die sich auf die Bruttokaltmiete bezieht, können auch Wohnungen des gehobenen Stan-
dards als angemessen gelten, nämlich dann, wenn dafür die kalten Nebenkosten niedrig sind (z.B. die Grundsteuer 
oder Versicherungen des Vermieters, oder auch nur deshalb, weil im Mietvertrag nicht die Übernahme aller Neben-
kostenpositionen vereinbart wurde). 
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9 Exkurs 5: Lösungsansatz für den Gesetzgeber 

Der Gesetzgeber nennt in § 22 keine Mindestleistung der Leistungsträger, sondern eine 
Obergrenze („Angemessenheit“). Das ist das Grundproblem. Denn es verdreht den 
Zweck des Sozialgesetzbuchs. Das Sozialgesetzbuch beschreibt, welche Leistungen der 
Sozialstaat Hilfebedürftigen mindestens zu finanzieren hat, um ein menschwürdiges 
Dasein zu sichern.25 Es betont nicht, wie viel der Sozialstaat höchstens zahlen darf.  

Der Gesetzgeber kann im Sozialgesetzbuch allenfalls klarstellen, welche Leistungen Leis-
tungsträger nicht erbringen müssen (z.B. keine Finanzierung eines gehobenen Wohn-
standards). Derzeit verwendet der Gesetzgeber dazu nur das Wort „angemessen“. Es 
fehlt aber eine Definition, wo die Grenze zwischen angemessenen und unangemessenen 
Aufwendungen genau verläuft. Daher ist es für Sozialgerichte tatsächlich schwierig zu 
beurteilen, ob Mietobergrenzen zu niedrig angesetzt sind oder nicht.  

 Das Dilemma ist, dass es keine Vorgaben gibt, welche Art von Wohnungen für 
Bedarfsgemeinschaften angemessen ist. Solange dies nicht festgelegt ist, ist 
auch nicht klar, welche Art von Wohnungen die Mietobergrenze von anderen 
Wohnungen trennen soll.  

 Sobald definiert ist, was eine angemessene Wohnung von einer unangemesse-
nen Wohnung unterscheidet, ist der Rest einfach: Die Mietobergrenze ist genau 
die Miete, zu der die teuerste angemessene Wohnung angemietet werden 
kann. Denn dann und nur dann sind alle teureren Wohnungen unangemessen. 
Genau das soll eine Mietobergrenze leisten.  

 Sozialgerichte können die Angemessenheit dann viel einfacher prüfen: Sie müs-
sen nur testen, ob man zur geltenden Mietobergrenze immer noch eine (in Grö-
ße, Lage und Ausstattung) angemessene Wohnung anmieten kann oder nicht. 
Falls nicht, ist die Mietobergrenze zu niedrig gewählt.  

Dies ist der Grund für die seit Jahren wachsende Rechtsunsicherheit: Mietobergrenzen, 
die in der Praxis gute Dienste tun, weil zu ihnen Wohnungen verfügbar sind, aber kein 
gehobener Standard angemietet werden kann, werden nicht von allen Sozialgerichten 
akzeptiert.26 Umgekehrt sorgen andere Mietobergrenzen, selbst wenn sie von Sozialge-
richten bestätigt werden, in der Praxis für Unmut, etwa dann, wenn zu ihnen derzeit gar 
keine Wohnungen anmietbar sind.  

Um die Gesetzeslücke zu schließen, muss der Gesetzgeber eine angemessene Wohnung 
näher beschreiben: Dazu zählt die Definition einer angemessenen Größe (die mindes-
tens finanziert werden muss), eines angemessenen Standards (zum Beispiel den Stan-
dard, den ein Fünftel aller anmietbaren Wohnungen dieser Größe haben) und eines 
angemessenen Umzugsradius (Suchraum, in dem eine solche Wohnung gefunden wer-
den muss). In der Praxis werden angemessene Wohnungsgrößen recht großzügig defi-
niert (z.B. 50 qm für eine Einzelperson – auch in Innenstädten), angemessene Woh-
nungsqualitäten aber recht eng (selbst gerichtlich bestätigte Mietobergrenzen liegen 
teilweise so niedrig, dass nur 3 % der anmietbaren Wohnungen vor Ort als angemessen 
gelten).  

                                                           

25  Vgl. Fußnote 10.  

26  Vgl. empirica-Paper Nr. 235: „Das Glücksspiel mit den Mietobergrenzen“:  
http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi235phlw.pdf 

http://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi235phlw.pdf
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Was dabei fehlt, ist die klare Definition einer Mindestgröße: Wenn die Wohnkosten nur 
deshalb unter der Mietobergrenze liegen, weil die Bedarfsgemeinschaft auf zu engem 
Raum wohnt, wird ihr Wohnbedarf dennoch nicht gedeckt! Großfamilien in 60 qm-
Wohnungen und Einzelpersonen, die zur Mietobergrenze nur ein WG-Zimmer finden, 
sind keine Seltenheit. Hier muss der Sozialstaat nachbessern: Eine Definition und die 
damit verbundene Überprüfbarkeit von Mindeststandards helfen Bedürftigen wirklich 
weiter – nicht der Streit um Grenzwerte, ab wann Wohnungen unangemessen gut sind!  

 

Vorschlag zur Präzisierung des § 22: 

 Wohnkosten werden maximal in der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen gezahlt. 
Leistungsträger sind zudem nicht verpflichtet, unangemessen hohe Nettokaltmieten 
oder unangemessen hohe Nebenkosten zu finanzieren.  

 Die Wohnkosten werden mindestens bis zu der Höhe anerkannt, zu der eine Wohnung 
mit angemessenem Wohnstandard aktuell vor Ort angemietet werden kann. Als ange-
messenen Wohnstandard für einen 1-Personen-Haushalt wird eine Wohnung mit 
[40 qm]* Wohnfläche angesehen, die über Heizung, Bad und WC verfügt (für jede wei-
tere Person [10 qm]* mehr).  

 Nichtprüfungsgrenze I: Solange die tatsächliche Nettokaltmiete nicht höher liegt als die 
Nettokaltmieten des unteren [Fünftels (20 %)]* der aktuell vor Ort anmietbaren ange-
messen großen Wohnungen, wird sie in voller Höhe anerkannt.27  

 Nichtprüfungsgrenze II: Solange die Nebenkostenabschlagszahlungen (im Vergleich zu 
denen für andere Wohnungen in angemessener Größe vor Ort) nicht auffallend hoch 
sind, werden auch sie in voller Höhe anerkannt. Als auffallend hoch gelten Abschlags-
zahlungen, die den [zweifachen]* Median übersteigen.28 Nachzahlungen und Gutha-
ben, die sich später aus der Jahresabrechnung ergeben, gehen zulasten bzw. zugunsten 
des Leistungsträgers.29  

 Wohnkosten oberhalb der Nichtprüfungsgrenzen können im Einzelfall dennoch ange-
messen sein (z.B. in Härtefällen, oder wenn es dem Mieter nicht möglich und zumutbar 
ist, die Kosten selbst zu senken).   

* Hier könnten auch andere Zahlen stehen.  

 

                                                           

27  Dann entspricht ihr Standard der Wohnungsqualität, die lediglich ein Fünftel aller vor Ort anmietbaren Wohnungen 
in der angemessenen Größe haben. Das kann – relativ gesehen – kein gehobener Wohnstandard sein.  

28  Es ist darauf hinzuwirken, dass die Abschlagszahlungen möglichst nah an den tatsächlichen Nebenkosten liegen (z.B. 
durch Anpassung an die letzte Jahresabrechnung). 

29  Andernfalls hätten Bedarfsgemeinschaften keine andere Wahl, als den Nachzahlungsbetrag aus dem Regelsatz zu 
bestreiten. 
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